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 Veröffentlicht am 24.09.2020

Norm

UbG §4 Abs2

UbG §10

UbG §11

Rechtssatz

Die Betreiberin der Krankenanstalt ist im Zusammenhang mit der Durchführung der Aufnahmeuntersuchung und der

Entscheidung über die Unterbringung eines Patienten nach dem UbG nicht selbst Organ.

Entscheidungstexte

1 Ob 153/20m

Entscheidungstext OGH 24.09.2020 1 Ob 153/20m

Beisatz: Entscheidungsträger und damit Organ des Bundes ist der Abteilungsleiter bzw. sein Stellverteter. (T1)
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